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Merkblatt: Wer ist alleinerziehend ? 

Alleinerziehender ist, wer mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern zusam-

menlebt und allein für deren Pflege und Erziehung sorgt.                                                 

Dies können auch ein/e Pflegevater/-mutter oder ein/e Großvater/-mutter sein. Es kommt 

nicht auf das Sorgerecht nach §§ 1626 ff. BGB an, sondern auf die tatsächlichen Verhältnisse. 

Eine in diesem Sinne „alleinige Sorge für deren Pflege und Erziehung“ liegt nur vor, wenn 

der betreuende Elternteil während der Betreuungszeit von dem anderen Elternteil, Partner 

oder einer anderen Person nicht in einem Umfang unterstützt wird, der es rechtfertigt, von 

einer nachhaltigen Entlastung auszugehen. Entscheidend ist danach, ob eine andere, regelmä-

ßig im gleichen Haushalt lebende Person in erheblichem Umfang bei der Pflege und der Er-

ziehung mitwirkt. Allein die (potentielle) Möglichkeit des Rückgriffs auf andere Personen 

oder Einrichtungen führt nicht zur Verneinung der Alleinerziehung. Dementsprechend steht 

der Besuch eines Kindergartens oder einer anderen Betreuungseinrichtung bzw. die Möglich-

keit der Inanspruchnahme von Großeltern/Verwandtschaft der Annahme der Alleinerziehung 

nicht entgegen. Die Begriffe „Pflege“ und „Erziehung“ beschreiben die umfassende Verant-

wortung für die Lebens- und Entwicklungsbedingungen des Kindes. Pflege konkretisiert die 

Sorge für das körperliche Wohl, Erziehung die Sorge für die seelische und geistige Entwick-

lung, die Bildung und Ausbildung der minderjährigen Kinder. 

Abweichend hiervon kann eine Alleinerziehung i. S. d. § 21 Abs. 3 SGB II vorliegen, wenn 

sich geschiedene oder getrennt wohnende Eltern bei der Pflege und Erziehung des gemeinsa-

men Kindes in größeren, mindestens eine Woche umfassenden, gleichlangen Intervallen ab-

wechseln und sich die Kosten in etwa hälftig teilen. Diese Aufteilung muss über einen länge-

ren Zeitraum andauern. (sog. Wechselmodell) Denn im Falle der hälftigen Aufteilung der 

Pflege und Erziehung lässt sich bereits im Verhältnis der Eltern nicht feststellen, welcher El-

ternteil überwiegend die Sorge für Pflege und Erziehung ausübt. Ob der jeweilige Elternteil 

nach den oben genannten Kriterien alleinerziehend ist, weil er während seiner Betreuungszeit 

bei der Pflege und Erziehung keine wesentliche Entlastung durch andere in seinem Haushalt 

lebende Personen erfährt, ist in einem zweiten Schritt zu prüfen. 

Bei allen anderen Konstellationen ist derjenige als alleinerziehend anzusehen, bei dem die 

Hauptverantwortung für die Pflege und Erziehung des oder der minderjährigen Kinder liegt 

und der dabei keine wesentliche Entlastung durch andere im Haushalt lebende Personen er-

fährt.  
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Einzelfallbezogene Konstellationen für Alleinerziehung: 

- Verhinderung des anderen Elternteils infolge der Verbüßung einer längeren Freiheits-

strafe 

- Dauernde Abwesenheit des anderen Elternteils aufgrund der beruflichen Situation      

(z. B. Seeleute) 

- Verhinderung des anderen Elternteils aufgrund einer dauerhaften Erkrankung, die ihn 

an der Mitwirkung der Pflege und Erziehung hindert 

- Minderjähriger Elternteil lebt mit eigenem Kind im Haushalt der Eltern und sorgt fak-

tisch allein für die Pflege und Erziehung des Kindes 

- Vorübergehende Abwesenheit des Kindes lässt Alleinerziehung nicht entfallen (z. B. 

Krankenhausaufenthalt, Kuraufenthalt) 

- Volljährige eigene Kinder im Haushalt, für die der Anspruch auf Kindergeld besteht 

und die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, lassen die Alleinerziehung des 

Elternteils für minderjährige Geschwister nicht entfallen 
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